
[1653 ] A
NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN, VERMITTLER IM BAUERNKRIEG, UEBER

DIE RECHTE VON STADT UND AMT WILLISAU]

Was die Besetzung der Aemter anbelange , sei dies teilweise im
Rechtsspruch geregelt und an die Obrigkeit zur weiteren Abklä¬
rung gewiesen worden.
Bei der Wahl der Gesandten , Bannerherren , Fähnriche und Sechser
solle es beim alten Modus verbleiben.

Von einem Saum soll laut Rechtsspruch 10 ss Umgeld bezahlt wer-



Ob sie einen oder zwei Seckelmeister erwählen wollten,
Stadt und Amt [Willisau ] freigestellt werden.

AH 21, 458 - Blatt 458V leer
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